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DEMOGRAFISCHE ENTWICKLUNG 

Die demografi sche Entwicklung der Bevölkerung hin zu einer Altersgesell-
schaft wird die Nachfrage nach Gesundheitsleistungen überproportional 
ansteigen lassen. Damit verbunden sind große Herausforderungen an 
die Gesundheitsversorgung, aber auch Wachstumspotentiale für die 
Wirtschaft.  

LEBENSQUALITÄT 

Gesundheit als wesentlicher Teil der Lebensqualität der Menschen in 
Deutschland wird sich nur dann aufrecht erhalten oder verbessern las-
sen, wenn die Heilberufe entsprechende Rahmenbedingungen erhalten, 
damit sie die an sie gerichteten Erwartungen mit entsprechenden Dienst-
leistungen erfüllen können.

MEDIZINISCH-TECHNISCHER FORTSCHRITT 

Der medizinisch-technische Fortschritt und ein expandierender Gesund-
heitsmarkt werden zu einer wichtigen Grundlage der Wirtschaftskraft der 
zukünftigen Gesellschaft. 

DIENSTLEISTUNG 

Die persönliche und eigenverantwortliche Dienstleistung der Heilberufe 
als Freiberufl er mit umfassender persönlicher Verantwortung gewährleis-
tet den hohen Standard im Gesundheitswesen.
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Eckpunkte

für ein zukunftssicheres zahnmedizinisches 
Versorgungssystem

2.1 Versorgung: sozial ausgeglichen 

SOZIALE VERANTWORTUNG 

Die Zahnärzteschaft bekennt sich zu ihrer sozialen Verantwortung in der 
zahnmedizinischen Versorgung. Die Zahnärzte stehen im Dienste der Ge-
sundheit. Sie erbringen ihre Leistungen unabhängig von den Interessen 
Dritter, wie zum Beispiel den Kostenträgern. Das setzt voraus, dass das 
Denken und Handeln des freiberufl ich tätigen Zahnarztes werteorientiert 
ist. Die Handlungsschemata basieren auf ethischen Grundsätzen, die 
im Laufe des Berufslebens verinnerlicht werden und in Verhaltensregeln 
ihren Niederschlag fi nden.

EIGENVERANTWORTUNG 

Eigenverantwortung im zahnmedizinischen Versorgungssystem bedeutet, 
das Bewusstsein des Patienten für die eigene Mundgesundheit zu entwi-
ckeln. Zielführend sind Motivationsgespräche, fi nanzielle Anreize durch 
Bonussysteme und in bestimmten Leistungsbereichen eine Zuzahlung 
des Patienten.  

VERSORGUNGSFORSCHUNG

Die Versorgungsforschung ist für die Gesundheitssystemgestaltung von 
hoher Bedeutung. Sie untersucht „die letzte Meile“ im Gesundheitswe-
sen. 

Das Institut der Deutschen Zahnärzte (IDZ) in Köln betreibt intensiv Ver-
sorgungsforschung. Die Studien des IDZ dienen beispielsweise dazu, den 
zukünftigen Versorgungsbedarf aufzuzeigen, insbesondere im Zusam-
menhang mit dem demografi schen Wandel und der Polarisierung des 
Erkrankungsrisikos. 
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Nicht zuletzt sind diese Ergebnisse auch im Zusammenhang mit lokalen 
epidemiologischen Studien zum Mundgesundheitszustand von immo-
bilen und pfl egebedürftigen Patienten für das Vorhaben „Mundgesund 
trotz Handicap und hohem Alter“ von großer Bedeutung. Dieses Konzept 
ist die Grundlage für die Forderung nach einer Verbesserung der gesund-
heits- und ordnungspolitischen Rahmenbedingungen für die zahnmedizi-
nische Versorgung dieser Patientengruppe. 

Es ist unser Ansinnen, die Wissenschaft und Forschungslandschaft in 
der Zahnmedizin verstärkt an den Fragen der Versorgungsforschung und 
der Gesundheitssystemgestaltung auszurichten. 

PROPHYLAXE 

Wie in kaum einem anderen Bereich der Medizin kann in der Zahnmedi-
zin durch prophylaktische Maßnahmen die Entstehung von Zahnkrank-
heiten weitgehend vermieden werden. Die Erfolge in der Kinder- und 
Jugendprophylaxe zeigen dies eindrucksvoll. Die Prophylaxe ist sowohl 
eine individuelle als auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Neue 
Konzepte müssen speziell für Kinder und Jugendliche mit Migrationshin-
tergrund entwickelt werden. Prophylaxe ist eine lebenslange Herausfor-
derung. Der demographische Wandel bedingt, dass auch für die älteren 
und pfl egebedürftigen Menschen neue Prophylaxekonzepte entwickelt 
und umgesetzt werden. 

WETTBEWERB 

Der freiberufl iche Wettbewerb ist kein Preis-, sondern ein Leistungswett-
bewerb, in dem es um Wissen, Kompetenz und Patientenorientierung 
geht. Wissensvorsprünge, Fort- und Weiterbildung sowie lebenslanges 
Lernen haben eine besondere Bedeutung für die Qualität der freiberuf-
lichen Leistung. Effektive und effi ziente zahnärztliche Praxisstrukturen 
garantieren in Verbindung mit einer leistungsgerechten Vergütung den 
Erhalt der Therapiefreiheit. Die Vielzahl der Freiberufl er, ihre Organi-
sations- und Kooperationsstrukturen sowie die rechtlichen Vorgaben 
verhindern, dass sich wettbewerbsfeindliche Oligopole durch fremdkapi-
talfi nanzierte Praxisstrukturen bilden.

Wettbewerb fi ndet im zahnärztlichen Bereich mit der Zielsetzung statt, 
Prävention zu maximieren, notwendige Behandlungen so schonend wie 
möglich durchzuführen und der Natur möglichst nahekommende Restau-
rationsformen zu wählen. 
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Der Versicherte kann innerhalb einer Angebotsvielfalt frei wählen. Ein 
reiner Preiswettbewerb ist jedoch im Gesundheitswesen unethisch und 
schadet dem Wettbewerb um eine bessere Versorgungsqualität. Dies 
gilt namentlich für Auktionsportale im Internet, die vor allem auf sozial 
schwache Schichten ausgerichtet sind und die Patienten – unter Aufgabe 
des Vertrauensverhältnisses zu ihrem Zahnarzt – zu fremden Zahnärzten 
navigieren, mit allen daraus resultierenden negativen Folgen für deren 
Gesundheitsversorgung.

KOSTENTRANSPARENZ

Die komplizierten Abrechnungsbestimmungen und die unterschiedlichen 
Abrechnungswege erzeugen neben einem zu hohen Bürokratieaufwand 
eine Intransparenz für den Versicherten. Eine vollständige Kostentrans-
parenz wird nur durch ein Kostenerstattungssystem erreicht. Zudem 
können die Versicherten das gesamte Spektrum der modernen Zahnheil-
kunde in Anspruch nehmen, ohne den Anspruch auf die Erstattung der 
Kosten einer vergleichbaren Sachleistung zu verlieren. Die gesetzlichen 
Hemmnisse für die Wahl der Kostenerstattung müssen daher beseitigt 
werden. 

FESTZUSCHÜSSE 

Das Festzuschuss-System gibt jedem Versicherten die Chance, eine 
auf seine persönlichen Bedürfnisse zugeschnittene zahnmedizinische 
Versorgung zu erhalten. Er behält durch den Festzuschuss bei Inan-
spruchnahme einer Leistung, die über die Regelversorgung hinausgeht, 
seinen Anspruch auf den Betrag der Regelversorgung. Die Erstattung 
richtet sich nach den Inhalten der Regelversorgung. Für die Defi nition 
der Grundleistungen gibt es bereits Bespiele in der Schweiz und anderen 
benachbarten Staaten. Für darüber hinausgehende Versorgungen be-
steht die Möglichkeit, die Kosten durch eine private Zusatzversicherung 
abzudecken. Neben den bestehenden Festzuschüssen beim Zahnersatz 
können Regelversorgungen auch für andere zahnärztliche Therapieberei-
che defi niert werden. 

FREIBERUFLICHKEIT 

Zahnärzte üben als Angehörige der Freien Berufe kein Gewerbe und 
keine rein gewinnorientierte Tätigkeit aus, sondern erfüllen über ihre 
individuellen Verpfl ichtungen hinaus Aufgaben für die Allgemeinheit. Sie 
wirken dabei über die Interessen des einzelnen Patienten hinaus im Inte-
resse der Gesundheit aller Bürger.
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Die meisten Freien Berufe bieten Dienstleistungen in Kernbereichen 
des öffentlichen Interesses an. Sie tun dies auch in strukturschwachen, 
wirtschaftlich weniger attraktiven Regionen und gewährleisten damit 
eine fl ächendeckende, wohnortnahe Versorgung. Beim Zahnarzt sind die 
Patienten an einer professionellen, integren Dienstleistung interessiert, 
die gleich bleibend hohe Qualität aufweist.

In Verbindung mit den berufsbezogenen Regelungen sorgt der freibe-
rufl iche Wertekodex dafür, dass den Bedürfnissen der Patienten nach 
bestem Wissen und Gewissen Rechnung getragen wird.

PLANUNGSSICHERHEIT/WEGFALL DER BUDGETS 

Das zahnmedizinische Versorgungssystem benötigt auf der Grundlage 
einer Regelversorgung keine Budgetierung. Die Erweiterung der Bemes-
sungskriterien aus dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz (GKV-VStG) kann 
nur ein erster Schritt sein, um die Budgetierung ganz entfallen zu lassen. 
Eine Vielzahl von genehmigungspfl ichtigen Behandlungen zusammen mit 
der notwendigen Behandlung von Kindern, Jugendlichen und in Notfällen 
gewährleistet mit den vorhandenen ordnungspolitischen Instrumenten, 
dass keine von den Leistungsträgern induzierte Behandlungsausweitung 
erfolgen kann. Dies beweist das seit vielen Jahren konstante Leistungs-
volumen im zahnärztlichen Bereich. 

Gebührenordnungen müssen sich an den betriebswirtschaftlichen Erfor-
dernissen der Praxen ausrichten und sind jährlich anzupassen. 

Seit Jahrzehnten bleibt die Honoraranpassung hinter der Infl ationsrate 
zurück und führt zu einer konstanten Abwertung der Honorierung im 
zahnärztlichen Bereich. 

Das entzieht den Praxen auf Dauer ihre betriebwirtschaftliche Basis. 

Das weltweit führende Niveau der zahnärztlichen Versorgung in Deutsch-
land wird nicht aufrecht erhalten werden können, wenn die unzureichen-
den betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen keine Investitionen in 
neue Errungenschaften der Zahnmedizin mehr erlauben werden. 

Die Regelleistungen werden durch darüber hinausgehende Versorgungen 
ergänzt. Deren Preise vereinbaren Zahnarzt und Patient frei im Rahmen 
der Privatautonomie. Unabhängig davon zieht eine planwirtschaftliche 
Budgetierung auch immer Leistungsbegrenzungen nach sich. Sie mündet 
zwangsläufi g in einer Rationierung. Dies hat weitreichende Auswirkungen 
sowohl auf die Praxen als auch auf die Patienten. Das gewohnte Maß an 
Qualität der zahnmedizinischen Versorgung mit rationierten Mitteln kann 
auf Dauer nicht gehalten werden.
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WEGFALL DER DEGRESSION 

Die Degression, also die stufenweise, umsatzabhängige Punktwertabsen-
kung zahnärztlicher Leistungen, verletzt den Gleichheitsgrundsatz. 

Die Festlegung einer Punktmengenobergrenze unterstellt zu Unrecht, 
dass bei Überschreitung die Qualität der Behandlung automatisch leidet. 
Das Vertragszahnarztrecht sieht ausreichend Kontrollmechanismen vor, 
solche Qualitätsverluste zu unterbinden.

Die Degressionsbestimmungen sind leistungs- und versorgungsfeindlich. 
Sie stellen eine angemessene Vergütung der vertragszahnärztlichen Leis-
tungen in Frage und leisten der Rationierung Vorschub. Diese staatlich 
vorgegebene Mengenregulierung gibt es in keinem anderen Berufsstand 
- insbesondere auch nicht im vertragsärztlichen Bereich. Sie widerspricht 
dem Grundgedanken der Freiberufl ichkeit.

Eine Umsetzung der Degression ist auf Grund der Wechselwirkung mit 
anderen Mechanismen höchst kompliziert, wie bereits das Bundessozi-
algericht festgestellt hat. Diese Regelung ist mit einem enormen Kosten-
aufwand auf Verwaltungsseite verbunden.

BÜROKRATIEABBAU 

Allein durch die Abschaffung von Budgetierung und Degression entfi elen 
viele gesetzliche Vorschriften und Verordnungen.

Die Begründungspfl icht in der privaten Gebührenordnung für Zahnärzte 
(GOZ) ist überfl üssig. Sie wird als Restriktionsinstrument durch die priva-
te Versicherungswirtschaft zum Schaden der Versicherten missbraucht. 

FREIE ARZTWAHL 

Die freie Wahl des Arztes oder Zahnarztes durch den Patienten ist eine 
höchst individuelle, auf Vertrauen basierende Entscheidung. Sie ist 
maßgeblich für den Therapieerfolg und von den Patienten ausdrücklich 
gewünscht. Die freie Arztwahl und die Gleichartigkeit der Gesundheits-
versorgung werden aber durch selektivvertragliche Regelungen einge-
schränkt. Eingriffe in ein gewachsenes Arzt-Patienten-Verhältnis durch 
falsch verstandenen Wettbewerb (Selektion und Patientenzuweisung) 
schaden der Patientenversorgung. Die freie Arztwahl darf deshalb nicht 
durch Rabattverträge, Boni oder sonstige Zuwendungen und Anreize 
beeinfl usst werden.
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QUALITÄTSSICHERUNG 

Die Zahnärzte können auf einen beträchtlichen Katalog von eigenen 
Maßnahmen zur Qualitätssicherung verweisen. Ein wesentliches Instru-
ment der Qualitätssicherung ist ein qualitätsgesichertes Gutachterwe-
sen, in dem die nach objektiven Kriterien auszuwählenden Gutachter 
unabhängig und gleichmäßig eingesetzt werden. Dieses ist im zahn-
ärztlichen Bereich vorbildlich umgesetzt. Die Ergebnisse der Begut-
achtungsverfahren sind regelmäßig am Stand der zahnmedizinischen 
Erkenntnisse zu messen. Das Gutachterwesen darf nicht als Kostensteu-
erungsinstrument missbraucht werden. Die Datenschutzbestimmungen 
dürfen einer effektiven Qualitätssicherung des Gutachterwesens nicht im 
Wege stehen. Speziell im zahnärztlichen Bereich sind die meisten durch 
den Gesetzgeber neu eingerichteten Qualitätssicherungsmaßnahmen un-
tauglich und dienen allenfalls der Kostensenkung in der GKV, aber nicht 
der Qualitätsverbesserung. 

Die Zahnärzteschaft sorgt umfassend und unabhängig für Transparenz 
und Unabhängigkeit. Die Kassenzahnärztichen Vereinigungen (KZVen) 
sind (ggf. in Kooperation mit Dritten) ein bewährtes Organ zur Qualitätssi-
cherung; die Einbeziehung und Kooperation mit den Zahnärztekammern 
ist anzustreben.

VERTRAGSWETTBEWERB IM ZAHNÄRZTLICHEN BEREICH 

Für eine faire Vertragspartnerschaft ist ein Gleichgewicht der Kräfte – 
zwischen Krankenkassen und KZVen – unabdingbar. Eine der Zukunfts-
aufgaben der KZVen ist deshalb die inhaltliche Gestaltung des Vertrags-
wettbewerbs. Integrierte Versorgungsverträge haben im zahnärztlichen 
Bereich keine Berechtigung und auch keinen Nutzen für die Patienten.

FÖDERALISMUS IM GESUNDHEITSWESEN 

In Zeiten der Globalisierung und Europäisierung ist im Gesundheitswesen 
das föderale Prinzip zu stärken. Der Vertragswettbewerb führt zu einer 
Veränderung des institutionellen Rahmens. Den individuellen Belangen 
der verschiedenen Bundesländer beziehungsweise deren Bevölkerung 
muss Rechnung getragen werden. Hierzu gehört zum Beispiel die Ver-
tragshoheit mit den Krankenkassen auf Landesebene. Die Länderauf-
sichtsministerien müssen die Zuständigkeit für regionale Belange auch 
bei überregionalen Krankenkassen erhalten. Eine klare Aufteilung der 
Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern ist dabei zielführend. Regi-
onalspezifi sche Versorgungsstrukturen, die sich positiv auf die Patienten 
auswirken, müssen länderspezifi sch durch zusätzliche fi nanzielle Mittel 
gefördert werden können. Kollektive Selektivverträge werden aus zahn-
ärztlicher Sicht zunehmend an Bedeutung gewinnen. Sie könnten im 
Rahmen der Regionalisierung fachübergreifend sein und das Vertrags-
geschehen positiv beeinfl ussen.
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2.2 Finanzierung: fair, solidarisch und 
eigenverantwortlich 

Das oben skizzierte zahnmedizinische Versorgungssystem muss 
getrennt von der Art der Finanzierung des Gesundheitswesens ge-
sehen werden. Der Umfang der Regelversorgung kann dem jeweili-
gen Finanzierungsvolumen angepasst werden.

WETTBEWERB ZWISCHEN VERSICHERUNGEN 

Durch die freie Wahl der Krankenversicherung für das zahnmedizinische 
Versorgungssystem entsteht Wettbewerb sowohl zwischen den gesetz-
lichen und privaten Krankenversicherungen als auch innerhalb dieser 
Systeme.  

BETEILIGUNG DER WIRTSCHAFT 

Der Beitrag der Wirtschaft zur Finanzierung der Gesundheitsausgaben 
muss eine feste, kalkulierbare Größe sein.

SOZIALE ABSICHERUNG 

In einem beitragsfinanzierten zahnmedizinischen Versorgungssystem 
sind Kinder bis zum 18. Lebensjahr beitragsfrei zu stellen. Dies gilt auch 
für sozial Bedürftige und Schwache.

STEUERFINANZIERUNG 

Die gesetzgeberisch verursachten Mehrbelastungen des Gesundheits-
wesens, wie zum Beispiel krankenversicherungsfremde Leistungen, 
Sozialprogramme oder Verschiebungen innerhalb der Sozialsysteme, 
müssen aus Steuermitteln oder nach dem Verursacherprinzip finanziert 
werden.
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GESUNDHEITSFONDS

Beim Gesundheitsfonds stehen primär die Einnahmen im Fokus. Er wird 
über Beiträge fi nanziert, die gesetzlich festgelegt und durch Steuermittel 
ergänzt werden. Das ist höchst problematisch, weil eine Steuerfi nan-
zierung dem Grundgesetz widerspricht. Sie ist von der GKV zu trennen, 
denn im Fall eines Sinkens des Steueraufkommens besteht die Ge-
fahr des Sinkens der Gesamtvergütungen für das Gesundheitswesen. 
Dringend erforderlich ist die Einführung einer regionalen Komponente 
innerhalb des Gesundheitsfonds, mit der die Finanzmittel der GKVen in 
den einzelnen Bundesländern eigenverantwortlich und den regionalen 
Unterschieden entsprechend eingesetzt werden können. 

Richtigerweise muss man für eine „besondere“ regionale Versorgung 
besondere Zuweisung aus dem Gesundheitsfonds fordern. Oder an-
ders formuliert: Regionalspezifi sche Strukturen, die sich positiv auf die 
örtliche Versorgung auswirken, erfordern zusätzliche fi nanzielle Mittel. 
Hierfür bedarf es einer gesetzlichen Änderung, z. B. der Einführung einer 
„Sonderzuweisung“ durch den Gesundheitsfonds.

GESETZLICHE KRANKENKASSEN 

Die gesetzlichen Krankenkassen müssen stärker in den Wettbewerb 
eingebunden werden. Er soll sich nicht an den Beiträgen orientieren, 
sondern am gebotenen Leistungsspektrum. Ohne einen Leistungswettbe-
werb sind die derzeit rund 150 gesetzlichen Krankenkassen in höchstem 
Maße gefährdet. Die Kassenlandschaft würde durch weitere Fusionen 
dahingehend verändert werden, dass lediglich fünf bis sechs fusionierte 
Großkassen weiter existieren. Die Krankenkassen könnten in letzter Kon-
sequenz sogar zu einer Einheitskasse zusammengefasst werden.

PRIVATE KRANKENVERSICHERUNG 

Im Bereich der privaten Krankenversicherung sind die Rechte der Versi-
cherten gegenüber den Versicherungsunternehmen erheblich zu stärken. 
Eine Anpassung des Versicherungsvertragsgesetzes ist deshalb dringend 
erforderlich. Auslegungsfähige Bestimmungen der Gebührenordnungen 
müssen in Zukunft versichertenfreundlich gestaltet werden, damit sie 
von Erstattungsstellen nicht als Kostensteuerungsinstrument miss-
braucht werden können. 
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KONVERGENZ

Die Diskussion um das Versorgungsstrukturgesetz und die Bürgerversi-
cherung prägt die zukünftige Entwicklung der GKV. Hinter der Forderung 
nach einer Bürgerversicherung steckt die Konvergenz, d. h. die Annähe-
rung der PKV an die GKV. Diese Entwicklung führt zu einer Einschrän-
kung der Versicherungsleistungen. Der GKV kann die PKV an die Seite 
gestellt werden. Das System der PKVen darf jedoch nicht ihre Gewinn-
maximierung dadurch betreiben können, dass sie den gesetzlichen 
Vorschriften der sozialen Krankenversicherung unterstellt wird.

Eine Schwächung der privaten Krankenversicherung würde dem Gesund-
heitswesen massiv schaden. 

PRIVATE ZUSATZVERSICHERUNG 

Modular aufgebaute Zusatzversicherungen lassen jedem Versicherten 
die individuelle Wahlmöglichkeit bei Komfort- und Ästhetikleistungen, 
alternativen Therapieformen oder bei noch nicht abschließend bewert-
baren neuen Diagnose- und Therapieverfahren. Hier ist jedoch seitens 
des Gesetzgebers verstärkt darauf zu achten, dass nicht Tarife aufge-
legt werden, die eine ausreichende Erstattung nur vortäuschen und den 
Versicherten im Versicherungsfall benachteiligen.

BEIHILFE 

Die Beihilferichtlinien müssen so gestaltet werden, dass bei Verände-
rungen der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) die Interessen des 
Beihilfeberechtigten im Vordergrund stehen. 

SELBSTBETEILIGUNG 

Selbstbeteiligungstarife – unter Ausnahme von sozial Schwächeren 
und chronisch Kranken – bilden Anreize zur Kostendämpfung. In vielen 
Behandlungsbereichen können Selbstbeteiligungsmodelle Anreize zum 
kostenbewussten Umgang mit Leistungsangeboten schaffen.

ELEKTRONISCHE GESUNDHEITSKARTE (eGK) 

Die beschlossene Einführung der eGK bedarf einer Kosten-Nutzen-Rech-
nung für die einzelnen Leistungsbereiche und darf zu keiner zusätzlichen 
Kostenbelastung und keinem zusätzlichen Aufwand in den Praxen füh-
ren, dem nicht ein adäquater Nutzen gegenübersteht. Die Finanzierung 
der eGK muss für das Gesundheitswesen kostenneutral sein und darf 
der Gesamtvergütung keine Finanzmittel entziehen.
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PRIVATE GEBÜHRENORDNUNG – GOZ 

Die vom Verordnungsgeber beim Erlass der privaten Gebührenordnung 
GOZ vorgesehene kontinuierliche Anpassung der Honorare an die Geld-
wert- und Kostenentwicklung hat seit 24 Jahren bzw. bereits seit Einfüh-
rung der Bugo-Z im Jahre 1965 nicht stattgefunden. Dies verstößt gegen 
die im Zahnheilkundegesetz verankerte Pfl icht zur Berücksichtigung der 
berechtigten Interessen der Zahnärzte. Der Kostenentwicklung muss 
durch eine mindestens alle zwei Jahre stattfi ndende Anpassung des 
Punktwerts Rechnung getragen werden. Die Anpassung des Punktwerts 
der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) ist entsprechend der Entwick-
lung in den anderen Freien Berufen umgehend nachzuholen.

Die geänderten Leistungsbeschreibungen entsprechen nicht dem wissen-
schaftlichen Standard. 

2.3 Organisation: entbürokratisiert in 
sozialer Marktwirtschaft 

SOZIALE MARKTWIRTSCHAFT 

Ein marktwirtschaftlich orientiertes Gesundheitswesen verpfl ichtet sich 
den Regeln der sozialen Marktwirtschaft. Dies sorgt für einen fairen Wett-
bewerb der Marktteilnehmer untereinander.

ORGANISATIONSFORMEN 

Kennzeichen eines marktwirtschaftlich orientierten zahnmedizinischen 
Versorgungssystems sind neben den in Selbstverwaltung organisierten 
Versicherungen und Zahnärzten alle Gesellschaftsformen unternehmeri-
scher Tätigkeit.

ENTBÜROKRATISIERUNG 

Der Gesetzgeber kann bürokratische Vorschriften abbauen, indem er 
einerseits den sachkundigen Akteuren im Gesundheitswesen mehr 
Spielräume zubilligt, und andererseits notwendige Kontrollmechanismen 
generalisiert. 
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EIGENSTÄNDIGE VERTRAGSZAHNÄRZTLICHE REGELUNGEN IM SGB V 

Die ärztliche und die zahnärztliche Versorgung unterscheiden sich in 
ihren Strukturen erheblich. Sinnvoll ist ein eigener Abschnitt für Ver-
tragszahnärzte im vierten Kapitel (Beziehung der Krankenkassen zu den 
Leistungserbringern) des SGB V.

2.4  
  Für eine patientengerechte Versorgung

Die Patientenrechte sind durch die allgemeinen Normen des Vertrags-
rechtes und des Deliktsrechtes abgesichert. Die Rechtsprechung ent-
wickelte aufbauend auf diesen Normen einen umfassenden Pfl ichten-
katalog für Ärzte und Zahnärzte betreffend Anamnese, Untersuchung, 
Befund, Diagnose und Therapie. Patienten haben bei Arzthaftungsfällen 
durchaus gute Ausgangspositionen.

Rechtsklarheit und Rechtssicherheit sind sicherlich allgemein wün-
schenswert. Die Rechte der Patienten sind aber aufgrund der ausdiffe-
renzierten Rechtsprechung bereits heute schon vorhersehbar, klar und 
berechenbar.

Dass der Bürger sich in einem Gesetz wie dem neuen Patientenrechte-
gesetz besser zurechtfi nden können soll, ist kein einlösbares Anliegen. 
Scheinbar gestärkte Patientenrechte können erheblichen Schaden für 
Patienten anrichten. Das geplante Patientenrechtegesetz kann zu einer 
Defensivmedizin führen, mit der dem Patienten nicht gedient ist. 

Der Arzt oder Zahnarzt kann dem Patienten nicht die erfolgreiche Her-
stellung seiner Gesundheit schulden, sondern lediglich das sorgfältige 
Bemühen um Hilfe und Heilung; die Vorgänge im lebenden Organismus 
können auch vom besten Arzt oder Zahnarzt nicht immer so beherrscht 
werden, dass schon der ausbleibende Erfolg oder auch ein Fehlschlag 
auf ein Verschulden bei der Behandlung hindeuten würde. Bei Behand-
lungsfehlern gilt damit der allgemeine zivilrechtliche Grundsatz, dass 
der Kläger die Voraussetzungen seines Anspruchs beweisen muss, wozu 
auch der schuldhafte Behandlungsfehler zählt.

Der Glaube an die vermeintliche Auswirkung von Rechtsnormen auf das 
Bewusstsein der Patienten unterschätzt die negative Auswirkung auf die 
Arzt-Patienten-Beziehung.
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Perspektive

Sozialer Gesundheitsmarkt

In einer Gesundheitsplanwirtschaft ist der teilnehmende Patient in 
seinen Präferenzen sehr stark versorgungs- und wenig konsumori-
entiert. Seine privaten Gesundheitsausgaben sind gering. In einem 
Gesundheitswesen, das sich mehr an marktwirtschaftlichen Struk-
turen ausrichtet, wird sich der Patient gerade umgekehrt verhalten. 
Das folgende Szenario soll die These untermauern, dass nur ein 
marktwirtschaftlich ausgerichtetes Gesundheitswesen Wachstum 
und Arbeitsplätze schaffen kann: 

ZAHNMEDIZINISCHER FORTSCHRITT 

In einem marktwirtschaftlichen System fi ndet eine permanente Wei-
terentwicklung über gesetzlich vorgegebene Leistungsbeschreibungen 
hinaus statt. Daraus entwickelt sich auch eine Nachfrage durch die Pa-
tienten. Dem daraus resultierenden Wettbewerb um neue Behandlungs-
methoden stellen sich die Zahnärzte durch die Angabe von Tätigkeits-
schwerpunkten schon heute. 

Die Versicherungen übernehmen in der Regel nur einen bestimmten 
Anteil der Kosten dieser Leistungen.

Die Mehrzahl der Zahnärzte wird im Rahmen der Regelversorgung die 
zahnmedizinische Versorgung der Bevölkerung sicherstellen. Die Regel-
leistungen werden durch die Inanspruchnahme von darüber hinausge-
henden Versorgungen ergänzt. 

NEUE ARBEITSPLÄTZE 

Das Gesundheitswesen spielt für den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft 
in Deutschland eine herausragende Rolle. Die Gesundheitsbranche darf 
deshalb künftig weniger als ein Kostenfaktor, sie muss vielmehr als ein 
Wirtschaftsfaktor ersten Ranges betrachtet werden.

3
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Das Leistungsgeschehen insgesamt ist heterogen. Im Wirtschaftszweig 
für zahnärztliche Materialien und Geräte führt der einem solchen Ge-
sundheitswesen innewohnende Wettbewerb zu einer Flut von Innova-
tionen, aber auch zu einer Welle von Fusionen. Die derzeit von auslän-
dischen Investoren bestimmten, ehemals einheimischen Unternehmen 
werden sich dadurch konsolidieren. Dann sind sie durch Qualität, Innova-
tion und Nachfrage wieder international konkurrenzfähig. Neue Arbeits-
plätze können entstehen. Gleiches gilt für die Praxen, wo ein Ausbau der 
Dienstleistung den veränderten Ansprüchen der Patienten nachkommt 
und einer drohenden Entwicklung zur unpersönlichen medizinischen 
Betreuung entgegenwirkt. 

BETREUUNGS- UND ZWEITMEINUNGSMODELL 

Der Patient, insbesondere der ältere Patient, kann ohne fremde Hilfe 
seine Souveränität nur schwer ausüben, da in einem heterogenen Markt 
systemimmanent das Preis- und Leistungsgeschehen vielfältig und damit 
unübersichtlich ist. Die berufsständischen Organisationen schließen die-
se Lücke mit einem breit gefächerten und kostenlosen Beratungs- und 
Zweitmeinungsmodell.

Die Befriedigung des Beratungsbedarfs über das Internet setzt Grund-
kenntnisse in EDV voraus. Man benötigt ferner ein gewisses medizini-
sches Wissen, um die dort angebotenen Informationen richtig verarbei-
ten zu können; zudem sind die angebotenen Informationen häufi g nicht 
validiert und geprüft. Dies birgt die Gefahr der Fehlinformationen. Zweit-
meinungsstellen der Verbraucherverbände und Krankenkassen verfügen 
nicht über das notwendige zahnmedizinische Know-how und sind nicht 
qualitätsgesichert.

VERSICHERUNGEN UND PRINZIPIEN 

Die Versicherungen gehen immer mehr dazu über, kostenträchtige 
Risiken auszuschließen. Diese Entwicklung gleicht derjenigen, die auf 
dem Sektor Pfl ege bereits stattgefunden hat. Das Versicherungsprinzip 
wandelt sich zunehmend zu einem eigenfinanzierten Selbstzahlerprinzip 
mit der Konsequenz einer Mehrklassenmedizin. Um dieses Phänomen 
abzumildern, wächst die Bereitschaft, in Präventionsprogramme zu 
investieren.

Wachstumsmärkte sind zwar nachfrage-, angebots- und innovations-
steigernd, aber sie erzeugen auch Konfl ikte hinsichtlich gleicher Versor-
gungsqualität, Verteilungsgerechtigkeit und Finanzierbarkeit. Es gibt kei-
ne strukturelle Lösung im Gesundheitswesen, die alle beteiligten Akteure 
gleichermaßen begünstigt.
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SOZIALE GESUNDHEITSWIRTSCHAFT 

Soziale Gesundheitswirtschaft heißt: Befreiung von staatlichen und bü-
rokratischen Fesseln, dezentrale Selbststeuerung statt zentraler Zwangs-
steuerung, mehr Therapiefreiheit, souveräne Stellung des Patienten und 
keine Unterordnung unter ein System aus Krankenkassen. Statt das Ge-
sundheitswesen immer stärker zu regulieren, vertraut der Staat auf die 
Mündigkeit seiner Bürger. Er entlässt sie aus einer Welt von Vorschriften 
in diejenige der eigenen Entscheidung. Die Anpassungsprozesse dorthin 
müssen langfristiger Natur sein, wenn man keine krisenhaften Zustände 
auf der Wegstrecke hervorrufen möchte.

Höhere Ausgaben für Gesundheit dürfen dabei aber nicht als eine Krise 
des Systems betrachtet werden, sondern als eine Folge völlig neuer 
Präferenzen einer Altersgesellschaft. Wenn konsumorientierte Gesund-
heitsleistungen das Marktvolumen steigern, damit es einen Anteil am 
Bruttoinlandsprodukt wie in den USA erreicht, könnte das nach Meinung 
von Experten in Deutschland einem Wachstumspotential von 60 Milliar-
den Euro entsprechen.

SOLIDARITÄT IM GESUNDHEITSWESEN 

Erkauft würde dieses enorme Wachstumspotential allerdings mit steigen-
der sozialer Ungleichheit - eine bittere Wahrheit, die heute schon teilwei-
se gilt und die erhoffte soziale Gerechtigkeit einer Gesundheitsplanwirt-
schaft als reine Utopie entlarvt. Dies mit zunehmender Tendenz!

Nötig ist also eine offene gesellschaftspolitische Debatte darüber, wel-
ches Maß an Solidarität im Gesundheitswesen auf jeden Fall zu wahren 
ist. Daneben sind jedoch alle anderen Vor- und Nachteile unterschiedli-
cher Steuerungsstrukturen des Gesundheitswesens und deren Wirkung 
auf die übrigen sozialen Brennpunkte wie Arbeitslosigkeit und mangeln-
des Wirtschaftswachstum gegeneinander aufzurechnen.

Die Gesamtbilanz spricht mit großer Wahrscheinlichkeit für ein soziales, 
marktwirtschaftlich orientiertes Gesundheitswesen. Die zahnmedizini-
sche Versorgung trägt marktwirtschaftliche Elemente bereits heute in 
sich und hat damit eine wegweisende Funktion für andere Bereiche.
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POLITISCHE VERANTWORTUNG FÜR DAS GESUNDHEITSWESEN 

Die Zahnärzte sind bereit, eine Gesundheitspolitik zu unterstützen, die 
die Priorität auf eine Weiterentwicklung des zahnmedizinischen Stan-
dards legt. Die Finanzlage der Kostenträger ist zurzeit angespannt. Dazu 
tragen die Altersentwicklung der Bevölkerung, die Altersentwicklung der 
Zahnärzte, der medizinische Fortschritt und die anhaltende Arbeitslosig-
keit bei. Dennoch muss das aufgezeigte Konzept nicht zu einem Absin-
ken des Versorgungsniveaus führen. Die Finanzierungsmöglichkeiten 
werden durch die Verteilung der Lasten auf mehrere Schultern geschaf-
fen: die durch Arbeitnehmer und Arbeitgeber finanzierte gesetzliche 
Krankenversicherung, die private Zusatzversicherung und eine – mittels 
partieller Steuerfi nanzierung sozial abgefederte – Eigenbeteiligung des 
Patienten. 
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Arbeitsgemeinschaft der KZVen
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